
Der gefertigte Bauwerber

wohnhaft in Tel.Nr.:

zeigt die nachfolgend beschriebenen, anzeigepflichtigen Baumaßnahmen an:

ANGABEN zum BAUPLATZ KG:

Straße, HNr.: Gst.Nr.:

BESCHREIBUNG des BAUVORHABENS: (erforderliche weitere techn. Angaben in formloser Beilage)

ART der anzeigepflichtigen MASSNAHME (Mehrfachangaben möglich):

BEILAGEN: (2-fach) Sonstige Beilagen:

Planunterlagen / Skizzen

Lageplan (auch bei Abbruchsanzeige)

Baubeschreibung der techn. Ausführung

erforderlichenfalls Zustimmung d. Grundeigentümers

UNTERSCHRIFT des BAUWERBERS:

Trins, am 

BAUANZEIGE

An die Gemeinde Trins

Gemeinde Trins

1

2

81210

3

4

5

Unterschrift des Bauwerbers

EinlaufstempelZahl

Änderungen von Gebäuden u. sonst. baul. Anlagen, sofern nicht bwilligungspflichtig (§ 21, Abs. 2)

Untergeordnete Bauteile und Balkonverglasungen (§ 21, Abs. 2, a)

Stützmauern und Einfriedungen bis insgesamt 2 Meter Höhe (§ 21, Abs. 2, b)

Terrassen und Pergolen (§ 21, Abs. 2, c)

Städel für landw. Zwecke, Bienenhäuser in Holzbauweise, Aufstellg v. Folientunnel (§ 21, Abs. 2, d)

Sportplätze, Reitplätze, Kinderspielplätze (§ 21, Abs. 2, e)

Größere Renovierung von Gebäuden, sofern nicht bewilligungspflichtig (§ 21, Abs. 2, f)

Sonnenkollektoren und Photovoltaikanlagen, welche nicht in die Dachfläche integriert sind bzw. eine 

Fläche über 20 m² aufweisen (§21)

Aufschüttungen und Abgrabungen von mehr als 1,5 m (§ 49)

Errichtung u. wesentliche Änderung von Antennentragmasten

Abbruch von Gebäuden oder Gebäudeteilen (§ 43)

Werbeeinrichtungen an Gebäuden (§ 21, Abs. 2, a)


